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Nr. 229 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(4. Session der 17. Gesetzgebungsperiode) 

Bericht 

des Verfassungs- und Verwaltungsausschusses zum Antrag der Abg. Klubobmann Mag. Mayer, 
Schernthaner MIM und HR Prof. Dr. Schöchl (Nr. 192 der Beilagen) betreffend ein Gesetz, mit 

dem das Salzburger Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetz 1969 geändert wird 

Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss hat sich in der Sitzung vom 17. Dezember 2025 
mit dem Antrag befasst. 

Abg. Schernthaner MIM führt aus, dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen mit Wirksam-
keit ab dem 1. Jänner 2026 die geltenden Tarife der Salzburger Verwaltungsabgaben- und 
Kommissionsgebührenverordnung um 6,39 % zu erhöhen wären. Durch den neuen § 12 Abs 10 
Salzburger Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetz 1969 solle die vorzunehmende 
Valorisierung der Landes- und Gemeindeverwaltungsabgaben ausgesetzt werden. Ziel dieser 
Maßnahme sei die Vermeidung von zusätzlichen finanziellen Belastungen für Bürger und Bür-
gerinnen sowie Betriebe. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten werde ein be-
wusstes Signal der Zurückhaltung bei Gebühren und Abgaben gesetzt. 

Abg. Mag. Eichinger bewertet den vorliegenden Antrag als positiv. Es sei zwar nur eine Atem-
pause von einem Jahr, jedoch ein Beitrag, um die Inflation aus diesem Bereich heraus zu 
dämpfen. 

Abg. Ing. Mag. Meisl erkundigt sich nach den finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme. 
Abg. Schernthaner MIM erklärt hierzu, dass diesbezüglich keine Erhebungen durchgeführt 
worden seien, zumal die Einnahmen aus diesem Titel von der Zahl und dem Umfang der Ver-
fahren abhängig seien. 

In der Spezialdebatte meldet sich zu den Ziffern 1. und 2. niemand zu Wort und werden diese 
einstimmig angenommen.  

Der Antrag der Abg. Klubobmann Mag. Mayer, Schernthaner MIM und HR Prof. Dr. Schöchl be-
treffend ein Gesetz, mit dem das Salzburger Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenge-
setz 1969 geändert wird, wird einstimmig angenommen. 

Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss stellt einstimmig den 

Antrag,  

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 
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Das in der Nr. 192 der Beilagen enthaltene Gesetz wird zum Beschluss erhoben.  

Salzburg, am 17. Dezember 2025 

Der Vorsitzende:  Der Berichterstatter: 

Schernthaner MIM eh.  Schernthaner MIM eh. 

Beschluss des Salzburger Landtages vom 17. Dezember 2025: 
Der Antrag wurde einstimmig zum Beschluss erhoben. 
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